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This is an era of specialists, each of whom sees his own problem 
and is unaware of or intolerant of the larger frame into which it fits. 
It is also an era dominated by industry, in which the right to make a 
dollar at whatever cost is seldom challenged. When the public pro-
tests, confronted with some obvious evidence of damaging result of 
pesticide applications, it is fed little tranquilizing pills of half truth. 
We urgently need an end to these false assurances, to the sugar 
coating of unpalatable facts. It is the public that is being asked to 
assume the risks that the insect controllers calculate. The public 
must decide whether it wishes to continue on the present road, and 
it can do so only when in full possession of the facts. In the words 
of Jean Rostand, ‚The obligation to endure gives us the right to 
know‘ (Rachel Carson, Silent Spring, S. 13).
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Einleitung

I. Problemaufriss

Die vorliegende Arbeit analysiert nicht nur einen Wandel in staatlichen und recht-
lichen Paradigmen, sondern v. a. den Zusammenhang zwischen den Paradigmen 
des Rechtsstaates der Gefahr- und Risikovorsorge und des Verfassungsstaates des 
Grundgesetzes in der deutschen Risikogesellschaft. Den Kern der Untersuchung 
bildet die untrennbare Verbindung zwischen dem vorsorgenden Handeln (Gefahr- 
und Risikovorsorge) des Staates und den Grundrechten, an denen sich staatliche 
Entscheidungen auch in einer Risikogesellschaft orientieren sollen.1 Diese Ver-
bindung konkretisiert sich in der Erfüllung der staatlichen Aufgabe der Prävention 
von Gefährdungen durch vorsorgende Maßnahmen. Eine erfolgreiche Konkretisie-
rung dieser Verbindung sollte allerdings erst mit der Beachtung des Imperativs des 
Schutzes und der Gewährleistung der Grundrechte stattfinden. Im Folgenden wird 
sie untersucht, und zwar anhand einer Betrachtung der Rechts- und Verfassungs-
mäßigkeit wichtiger staatlicher Entscheidungen, Maßnahmen und Gesetze,2 die 
in Zusammenhang mit dem beschleunigten Atomausstieg Deutschlands getroffen 
wurden. Kaum ein anderer Fall war in den Bereichen des Rechts, der Politik und der 
Gesellschaft so kontrovers wie das „Auf und Ab der Atomkraft“ in Deutschland.3

Die Auseinandersetzung mit den (verfassungs)rechtlichen Aspekten des Aus-
stiegs bzw. der sog. Energiewende4 erfordert zunächst die Untersuchung der Grund-
lagen einer Risikogesellschaft und des Paradigmenwechsels von einer Gefahren-
abwehr und Schadensbeseitigung zu einer Risikovorsorge und Prävention. Diese 
sind nicht nur für die staatstheoretische Staatsaufgabenlehre5 und die Entschei-
dungen der Verwaltung als relevant, sondern auch für die öffentlich-rechtliche 
Dogmatik. Letztendlich beeinflussen zugleich Paradigmenwechsel und das Recht 

 1 Haack, in: Jaeckel / Janssen (Hrsg.), Risikodogmatik im Umwelt- und Technikrecht, S. 21; 
Park, Wandel des klassischen Polizeirechts zum neuen Sicherheitsrecht, S. 169.
 2 Ein Beispiel für ergriffene staatliche Maßnahmen ist das auf Initiative der Bundeskanzlerin 
Merkel hin beschlossene Atom-Moratorium, das infolge von Fukushima die Abschaltung der 
sieben ältesten Atomkraftwerke und des Atomkraftwerks Krümmel innerhalb von drei Monaten 
anordnete. Mehr dazu vgl. Schlömer, Der beschleunigte Ausstieg aus der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie, S. 29.
 3 Radkau / Hahn, Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft, S. 9; Schlömer, Der be-
schleunigte Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie, S. 20.
 4 Zum Begriff der Energiewende siehe Di Fabio, in: Löwer (Hrsg.), Veranlassung und Ver-
antwortung bei der Energiewende, S. 9; Kersten, in: Kersten / Schuppert (Hrsg.), Politikwechsel 
als Governanceproblem, S. 114.
 5 Schuppert, Staatswissenschaft, S. 284 ff.
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das staatliche Handeln stark.6 Der Wandel betraf rechtlich insb. das Verwaltungs-
recht, weil es sich mit der Regulierung der staatlichen Risikoentscheidungen aus-
einandersetzt.7 Die Neuorientierung des Rechts kann an der zunehmenden Abkehr 
von einem Recht der Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung – typisch für das 
klassische Polizei- und Atomrecht des 20. Jahrhunderts – und der Hinwendung zu 
einem Recht der Prävention und Vorsorge – typisch für das heutige Sicherheits- 
und Umweltrecht – beobachtet werden.8 Diese Entwicklung spiegelt nicht nur die 
quantitativen, sondern auch die qualitativen Änderungen der Staatsaufgaben in 
einer Risikogesellschaft wider. 

Das deutsche Atomrecht sieht sich mit der Realität eines Landes konfrontiert, 
das kurz vor der kompletten Abschaltung seiner Kraftwerke steht, aber dennoch 
mit den bleibenden Herausforderungen aus der Nutzung der Kernenergie umgehen 
muss.9 Die Herausforderungen ergeben sich nicht nur aus potenziellen Schäden 
durch die Nutzung der Kernenergie während der Restlaufzeit,10 sondern auch aus 
dem Atommüll. Die Atomkraftwerke selbst verwandeln sich nach der Stilllegung 
in radioaktiven Müll.11 Zu Deutschlands Herausforderungen zählt auch, dass die 
Nachbachländer die Kernenergie weiterhin nutzen.12 Außerdem richtet sich das 
Augenmerk auch auf die staatlichen Paradigmen, die für das Verständnis des Zu-
sammenhangs zwischen Staat, Gesellschaft und Recht besonders im 20. Jahrhun-
dert wichtig waren. Am Rande der Postmoderne richtet sich die Aufmerksamkeit 
immer noch auf eine fiktive Beibehaltung der Dichotomie zwischen Staat und 
Gesellschaft13 sowie auf sog. Staatsbilder wie den Rechtsstaat der Gefahrenabwehr 
und der Risikoregulierung – eine Facette des sog. Gewährleistungsstaates –14, den 
Rechtsstaat der Gefahr- und Risikovorsorge – eine Facette des Vorsorgestaates –15 
und den Verfassungsstaat des Grundgesetzes, der die Thematik der Grundrechte 

 6 Jaeckel, Gefahrenabwehr und Risikodogmatik, S. 5.
 7 Seit der Entscheidung zum „Schnellen Brüter“ in Kalkar hat auch das BVerfG die Grund-
lagen für ein „Risikoverfassungsrecht“ gelegt. Vgl. dazu Kersten / Ingold, ZG 2011, S. 350 (359); 
vgl. BVerfGE 49, 89 (124 ff.).
 8 Wahl / Appel, in: Wahl (Hrsg.), Prävention und Vorsorge, S. 13 f.
 9 Roßnagel / Hentschel, ZNER 2012, S. 226; Jaeckel, Gefahrenabwehr und Risikodogmatik, 
S. 16; vgl. auch dazu Schlömer, Der beschleunigte Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie, S. 255.
 10 Vgl. Kersten, in: Kersten / Uekoetter / Vogt, Europe after Fukushima, S. 62.
 11 Abrufbar unter https://www.ausgestrahlt.de/informieren/atommuell/lagerung-von-atommuell 
/akw-ab riss-und-atomschutt/ (Stand: 18.08.2016).
 12 Vorliegend aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland. Für eine breitere Perspektive der 
Wende mit Blick auf Europa und das europäische Recht empfehlenswert: Schlömer, Der be-
schleunigte Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie, S. 193 ff.
 13 Wie Möllers erklärt, bleibt bis heute die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft ein 
„notwendiger Anknüpfungspunkt“ für die Dogmatik des öffentlichen Rechts. Ein Verzicht auf 
die Unterscheidung wäre „mindestens so problematisch wie ihre traditionelle Überschätzung“. 
Möllers, Der vermisste Leviathan, S. 49; vgl. auch dazu Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit, 
S. 227.
 14 Schuppert, Staatswissenschaft, S. 585 ff.
 15 Ewald, Der Vorsorgestaat, S. 59 ff.
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umfasst. Diese Paradigmen stellen wichtige Facetten der modernen Staatlichkeit 
Deutschlands bei dem Versuch dar,16 mit der Risikogesellschaft umzugehen oder 
diese zu „domestizieren“. Eine Analyse der Paradigmen beleuchtet auch die staat-
liche Rechtsanpassung bzw. -gestaltung in einer Risikogesellschaft. 

Der Risikobegriff und der Risikodiskurs spielen in der vorliegenden Arbeit eine 
zentrale Rolle. Sie fordern vom Rechts- und Verfassungsstaat politische und recht-
liche Antworten auf die Unsicherheiten und Ängste der Menschen in der Moderne. 
Durch Regulierung, Prävention und Vorsorge von Gefahren und Risiken versuchen 
Staaten, den Bürgern Sicherheit zu gewährleisten.17 Die Auseinandersetzung mit 
den erwähnten Paradigmen ermöglicht darüber hinaus ein Verständnis der Ver-
bindungen zwischen „Gesellschaft, Staat und Recht“.18 Eine Analyse der Bindung 
an die Paradigmen ist ebenso wichtig wie die der heutigen Bedeutung der Dichoto-
mie zwischen Staat und Gesellschaft. Sie macht die Konturen eines postmodernen 
Zeitalters sichtbar, in dem die Gesellschaft sich von der staatlichen Regulierung 
teilweise befreit und die Grundlagen des öffentlichen Rechts infrage stellt, um sich 
in eine Welt- und Weltrisikogesellschaft zu verwandeln.19 Es wird sich zeigen, dass 
Phänomene wie die Globalisierung, welche die Herausbildung von transnationalen 
Blöcken ermöglicht hat, ein typisches Symptom dieser Erosion der staatlichen und 
staatsrechtlichen Grundlagen ist. In der Rechtstheorie äußert sich diese Tendenz 
durch Phänomene wie den Rechtspluralismus.20 

Die vorliegende Untersuchung liegt zeitlich zwischen der Moderne und der Post-
moderne. Mit der zeitlichen Abgrenzung wird die Übertragung der Themen und 
Probleme zwischen „Gesellschaft, Staat und Recht“ noch möglich. Einige Autoren 
nennen diese Epoche die zweite bzw. radikalisierte Moderne oder auch reflexive 
Moderne.21 Demzufolge ist die Risikogesellschaft noch nicht in die Postmoderne 
eingetreten. Stattdessen befindet sie sich in einem Stadium der Moderne, in dem 
sich die Konsequenzen der Modernisierungsprozesse auf eine Weise radikalisiert 

 16 Calliess, Rechtsstaat und Umweltstaat, S. 605.
 17 Calliess, Rechtsstaat und Umweltstaat, S. 153 ff.; Wahl / Appel, in: Wahl (Hrsg.), Prävention 
und Vorsorge, S. 13 ff.; Ewald, Der Vorsorgestaat, S. 59 ff.; Sunstein, Gesetze der Angst, S. 13; 
Stoll, Sicherheit als Aufgabe von Staat und Gesellschaft, S. 2 f.; Fischer, Grundlagen und Grund-
strukturen eines Klimawandelanpassungsrechts, S. 94 ff.
 18 Luhmann, in: Böckenförde (Hrsg.), Staat und Gesellschaft, S. 275 ff.; dazu schreibt Möl-
lers, dass es zweifelhaft erscheint, wenn man heute noch vom Verhältnis zwischen Staat und 
Recht im Allgemeinen spricht. Für den Autor hat der Staatsbegriff im rechtswissenschaftlichen 
Diskurs eine Beschreibungsfunktion bzw. Stellt für ihnen „einen dichotomischen Fixbegriff“ 
dar, der aufgrund seines statischen Charakters keinen direkten Bezug zu einem Gegenstand auf-
weist, sondern auf eine Dichotomie verweist. Möllers, Staat als Argument, S. 418.
 19 Di Fabio, Der Verfassungsstaat in der Weltgesellschaft, S.  15 ff.; Kadelbach / Günther 
(Hrsg.), Recht ohne Staat?, S. 9 ff.; Grimm, Das Öffentliche Recht vor der Frage nach seiner 
Identität, S. 57 ff.
 20 Berman, Global legal pluralism, S.  3 ff.; Loughlin / McCormick / Walker (Hrsg.), Beyond 
Constitutionalism, S. 69 ff.
 21 Giddens, The Consequences of Modernity, S. 36 ff.; Beck / Bonß (Hrsg.), Die Modernisie-
rung der Moderne, S. 11 ff.; Beck, in: Beck / Giddens / Lash, Reflexive Modernisierung, S. 19 ff.




